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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 869 – Radenberg – 3. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans 
869 – Radenberg – 3. Änderung - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 869 – Radenberg –  erfasst einen 

Bereich westlich der Wiedener Straße, im Süden bis zur Kreuzung Kirchenfelder Weg/ An der 
Piep 2 und Kirchenfelder Weg 2a, im Südwesten begrenzt durch das Tal des Kirchenfelder 
Baches und im Nordwesten begrenzt durch den Bahnkörper der Eisenbahntrasse Vohwinkel- 
Essen. Der Geltungsbereich umfasst weiterhin die Fläche der Wiedener Straße und der Straße 
An der Piep bis Haus Nr. 17. 

 
2. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 3. Änderung des Bebauungsplanes 869 – 

Radenberg –  einschließlich der Begründung wird für den unter 1. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Stellungnahmen sind nur zu den beschriebenen Planänderungen zulässig (gemäß § 4a Absatz 3 

BauGB). 
 

-------------------------------- 
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Planungsziel: Für die Wohnbauflächen im Geltungsbereich sollen folgende Punkte geändert 
werden: 
 
1. Neuregelung der Festsetzung über die Zulässigkeit von Nebenanlagen 
2. Aufhebung der Gestaltungssatzung. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplans 869 – 3. Änderung - vom 12.02.2014 

ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 17.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1166 – Wilhelmstraße / Rommelspütt - / Durchführungsplan 43 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans 
1166 – Wilhelmstraße / Rommelspütt – und die Offenlegung zur Aufhebung des 
Durchführungsplans 43 gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1166 – Wilhelmstraße / Rommelspütt - umfasst den 
Baublock zwischen den Straßen Neumarkt, Hofkamp, Friedrichstraße, Wilhelmstraße und Gathe 
sowie ca. 30 m der Paradestraße einschließlich der jeweiligen Straßenfläche. 
2. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 1166 – Wilhelmstraße / Rommelspütt – 
einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB beschlossen. 
3. Der Geltungsbereich des Durchführungsplanes 43 umfasst das Gebiet zwischen den Straßen 
Neumarkt, Hofkamp, Morianstraße, Gathe, Karlstraße und Friedrichstraße.  
4. Die öffentliche Auslegung zur Aufhebung des Durchführungsplanes 43 wird für den unter 
Punkt 3 beschriebenen Geltungsbereich gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.  
 

-------------------------------- 
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Planungsziel: Steuerung der Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros sowie gestalterische 
Regelungen zu Werbeanlagen. 
 

--------------------------------- 
 

Allgemeine Hinweise: Die genannten Bauleitpläne liegen gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung der Planentwürfe findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zu diesen Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
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(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplans 1166 und zur Offenlegung zur Aufhebung des 

Durchführungsplans 43 vom 12.02.2014 ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 17.02.2014 
 
gez. 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) 
 
63. Flächennutzungsplanänderung – Sportplatz Sondern – (Bebauungsplan 1151) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung  der 63. 
Flächennutzungsplanänderung – Sportplatz Sondern – (Bebauungsplan 1151) gefasst: 
 
1. Die Erweiterung des Änderungsbereichs der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes – 

Sportplatz Sondern – um die Fläche des Sportplatzes (Gemarkung Beyenburg, Flur 13, 
Flurstück 908) sowie den Bereich südlich des Sportplatzes und östlich des bisher 
beschlossenen Geltungsbereichs (Gemarkung Beyenburg, Flur 13, Rest des Flurstücks 909) 
wird beschlossen. Der Änderungsbereich der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes erfasst 
somit die Fläche des Sportplatzes Sondern sowie den Bereich zwischen der Wohnbebauung 
und dem Sportplatz, im Westen einschließlich des vorhandenen Weges und im Osten bis zum 
Schnittpunkt der Verlängerung der hinteren Grundstücksgrenzen der Siedlung und des 
Sportplatzes. 
 

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB 
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen 
der Verwaltung in die 63. Änderung des Flächennutzungsplanes –Sportplatz Sondern– ein. 

 
3. Die öffentliche Auslegung der 63. Änderung des Flächennutzungsplanes – Sportplatz Sondern 

– für den in Punkt 1 genannten Änderungsbereich einschließlich der Begründung wird gemäß 
§ 2 Absatz 1 BauGB und § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.  
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Planungsziel: Planungsrechtliche Absicherung der Errichtung von Stellplätzen und des Baus eines 
Vereinsheims. 
 
 

 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar: 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

Umweltbericht (Stand: 
Dezember 2013) 
 

Stadt Wuppertal (Ressort 
Umweltschutz) 

Untersuchung der 
Auswirkungen der  geplanten 
Maßnahme auf die Umwelt 

 
Entwässerungsuntersuchung 
des Sportplatzes (Stand: März 
2008) 

 
Prüflabor GEOVEGOS, 
Osnabrück 

 
Prüfung der Entwässerung 

 
Schalltechnische Untersuchung 
(Stand: März 2011) 
 

 
PEUTZ Consult, Düsseldorf 

 
Untersuchung der Lärmaus-
wirkungen auf das Umfeld 

 
Artenschutzprüfung (Stand: 
August 2013) 
 

 
Kuhlmann & Stucht GbR, 
Bochum 

 
Auswirkung der geplanten 
Maßnahme auf Flora und 
Fauna 

 
Hydrogeologisches Gutachten 
(Stand: September 2013) 
 

 
Das Baugrund Institut, 
Solingen-Ohligs 

 
Untersuchung der Versicke-
rungsfähigkeit des Unter-
grunds 

 
Stellungnahmen und Eingaben 
aus der Öffentlichkeit 
 

 
2 Naturschutzverbände 

 
Waldbelange, Waldausgleich, 
Landschaftsschutz 

 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
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Die Begründung, der Umweltbericht, die weiteren umweltrelevanten Informationen sowie die in 
der Auflistung aufgeführten Gutachten liegen, aufgrund des Umfangs der Unterlagen abweichend 
von der Auslegung des Planentwurfs, im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, 
Raum C 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 
Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur Einsichtnahme aus. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Beschluss zur Offenlage der 63. Flächennutzungsplanänderung vom 12.02.2014 

ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 17.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1151 – Sportplatz Sondern 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung  des Bebauungsplans 
1151 – Sportplatz Sondern – gefasst: 
 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1151 – Sportplatz Sondern – erfasst die Fläche 

des Sportplatzes sowie den Bereich zwischen der Wohnbebauung und dem Sportplatz, im 
Westen einschließlich des vorhandenen Weges und im Osten bis zum Schnittpunkt der 
Verlängerung der hinteren Grundstücksgrenzen der Siedlung und des Sportplatzes. 

 
2. Die Erweiterung des Geltungsbereichs um die Flächen südlich des Sportplatzes und 

westlich des bisherigen Geltungsbereiches (Gemarkung Beyenburg, Flur 13, Rest des 
Flurstücks 909) wird beschlossen. 

 
3. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den 
Vorschlägen der Verwaltung in den Bebauungsplan ein. 

 
4. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 1151 – Sportplatz Sondern – 

einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
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Planungsziel: Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau eines neuen Vereins-
heimes und zur Anlage von Stellplätzen. 
 

 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar: 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

Umweltbericht (Stand: 
Dezember 2013) 
 

Stadt Wuppertal (Ressort 
Umweltschutz) 

Untersuchung der 
Auswirkungen der  geplanten 
Maßnahme auf die Umwelt 

 
Entwässerungsuntersuchung 
des Sportplatzes (Stand: März 
2008) 

 
Prüflabor GEOVEGOS, 
Osnabrück 

 
Prüfung der Entwässerung 

 
Schalltechnische Untersuchung 
(Stand: März 2011) 
 

 
PEUTZ Consult, Düsseldorf 

 
Untersuchung der Lärmaus-
wirkungen auf das Umfeld 

 
Artenschutzprüfung (Stand: 
August 2013) 
 

 
Kuhlmann & Stucht GbR, 
Bochum 

 
Auswirkung der geplanten 
Maßnahme auf Flora und 
Fauna 

 
Hydrogeologisches Gutachten 
(Stand: September 2013) 
 

 
Das Baugrund Institut, 
Solingen-Ohligs 

 
Untersuchung der Versicke-
rungsfähigkeit des Unter-
grunds 

 
Stellungnahmen und Eingaben 
aus der Öffentlichkeit 
 

 
2 Naturschutzverbände 

 
Waldbelange, Waldausgleich, 
Landschaftsschutz 

 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
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Die Begründung, der Umweltbericht, die weiteren umweltrelevanten Informationen sowie die in 
der Auflistung aufgeführten Gutachten liegen, aufgrund des Umfangs der Unterlagen abweichend 
von der Auslegung des Planentwurfs, im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, 
Raum C 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 
Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur Einsichtnahme aus. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplans 1151 vom 12.02.2014 ordnungsgemäß 

zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 17.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1171 – Gesundheitstraße – Durchführungsplan 48 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans 
1171 – Gesundheitstraße – und die Offenlegung zur Aufhebung des Durchführungsplans 48 
gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1171 – Gesundheitstraße - umfasst den Bereich 
zwischen Wupper, Alsenstraße, Gesundheitstraße und der östlichen Begrenzung des Grundstücks 
Gesundheitstraße 110a. 
 
2. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des  Bebauungsplanes 1171 – Gesundheitstraße – 
einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
3. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 48 erfasst einen Bereich zwischen 
Wupper und Gesundheitstraße, von der Alsenstraße bis zur Auer Schulstraße. 
 
4. Die öffentliche Auslegung zur Aufhebung des Durchführungsplans  48 – einschließlich der 
Begründung wird für den unter Punkt 3. genannten Geltungsbereich gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
beschlossen. 
 
  -------------------------------- 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 6/2014

Seite 
16 von 68



Planungsziel: Nachnutzung eines stadtbildprägenden Gebäudes. 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 70 B gemäß 
§ 13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:  
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

Stellungnahmen von Behörden  
 
 

Stadt Wuppertal 08.01.2014 
  

Schalltechnische Untersuchung 
zum Verkehrslärm       
(Schwebebahn) 

 
Fachgutachten 
 
 

 
Ing.Büro de Vries + Mayat, 
04.06.1993 
 
 

Bodenuntersuchung 
Kinderspielplatz Nr. 17.410 
Alsenstraße / Gesundheit-
straße, Fläche KSP-20000 

 
Fachgutachten 
 
 

 
Ing.Büro IGW, 02.06.2000  

 
Gutachterliche Stellungnahme 
zur Prüfung des Grundstücks 
Gesundheitstraße 112, 114 auf 
mögliche Altlasten 

Fachgutachten 
 

Sachverständigen- und 
Ing.Büro Klipsch, 12.10.2013 
 
 

Orientierende Gefährdungs-
abschätzung Gesundheitstraße 
11Oa, 112a, 
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Allgemeine Hinweise: Die genannten Bauleitpläne liegen gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 
wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung der Planentwürfe findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, im Flur im Bereich Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar 
montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die Begründung, der Umweltbericht, die weiteren umweltrelevanten Informationen, die in der 
Auflistung aufgeführten Gutachten sowie die bei diesem Bauleitplanverfahren zur Anwendung 
kommende DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – liegen im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, Raum C 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags 
von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Stellungnahmen zu diesen Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 10.03.2014 – 11.04.2014 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplans 1171 und zur Offenlegung zur Aufhebung des 

Durchführungsplans 48 vom 12.02.2014 ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
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Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 17.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 1199 – Gathe / Paradestraße - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1199 – Gathe / Paradestraße - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1199 – Gathe / Paradestraße – erfasst einen 
dreieckigen Bereich zwischen der Straße Gathe im Westen, der Paradestraße im Osten bis 
Preßburger Treppe im Norden. 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1199 – Gathe / Paradestraße – wird für den unter 
Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 1 BauGB beschlossen. 

3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von 
der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

4. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 
BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB wird verzichtet . 

--------------------------------- 
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Planungsziel: Städtebauliche Steuerung von Vergnügungsstätten. 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 19.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 1198 – Waldeckstraße / Auf der Bleiche - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1198 – Waldeckstraße / Auf der Bleiche – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1198 – Waldeckstraße / Auf der Bleiche – 
erfasst einen Bereich zwischen der Waldeckstraße im Westen, der Straße Auf der Bleiche bis 
einschließlich Haus Nr. 25 im Süden, verläuft von dort in nordöstliche Richtung bis zur 
Wupper und führt dann weiter entlang der Wupper bis zur Waldeckstraße. 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1198 – Waldeckstraße / Auf der Bleiche – wird für 
den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 1 BauGB beschlossen. 

3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von 
der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener 
Information verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 
BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 BauGB und § 4 Absatz 1 BauGB 
wird abgesehen.  

--------------------------------- 
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Planungsziel: Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Plangebiet zum Schutz der 
Nebenzentren Heckinghausen und Oberbarmen. 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 19.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 1197 – Kaiserstraße / Bissingstraße - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1197 – Kaiserstraße / Bissingstraße – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1197 – Kaiserstraße / Bissingstraße – erfasst 

im Stadtbezirk Vohwinkel den Bereich südlich der Kaiserstraße von der Einmündung 
Bissigstraße bis einschließlich den Grundstücken Kaiserstr. 84 und 86, östlich der 
Bissingstraße, entlang der südlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks Bissigstraße 5. 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1197 – Kaiserstraße / Bissingstraße – wird für den 
unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 1 BauGB beschlossen.  

3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

--------------------------------- 
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Planungsziel: Steuerung der städtebaulichen Entwicklung im Bereich der Kaiserstraße. 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 19.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 10.03. – 11.04.2014 einschließlich 
 
Bebauungsplan 486 – Sonnenblume – 3. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 12.02.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung des 
Bebauungsplans 486 – Sonnenblume – 3. Änderung - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 486 – Sonnenblume –umfasst die 

Flurstücke 80, 82 und 83 (Neuenbaumer Weg 1 und 3). Im Norden sowie im Westen wird das 
Plangebiet durch ein Landschaftsschutzgebiet, im Osten durch die Straße Neuenbaumer Weg 
und im Süden durch die Grundstücksgrenze des Flurstückes 106 (Westfalenweg 279) begrenzt. 

 
2. Aufgrund der Festlegung einer Straßenbegrenzungslinie im Plangebiet wird die östliche 

Begrenzung des Geltungsbereiches um eine Teilfläche erweitert und weicht deswegen leicht 
von dem Geltungsbereich des Ursprungsplanes 486 ab. Die Erweiterung des Geltungsbereichs 
wird beschlossen. 

 
3. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 486 – 

Sonnenblume – einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 

 
4. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 
BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Auf die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB wird verzichtet. 

 
5. Auf die Verpflichtung zur Übernahme von Planungskosten durch den Planungsbegünstigten 

entsprechend der Vorlage VO/0222/10 – Übernahme von Kosten durch Investoren und 
Bauwillige bei Bauleitplanverfahren – wird im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
486 – Sonnenblume – verzichtet. 
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Planungsziel: Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Bestands-
bebauung 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 81 B gemäß § 13a 
Absatz 2 BauGB angepasst. 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1548), in dem 
angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
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fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 12.02.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
Wuppertal, den 19.02.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Erneute Bekanntmachung von Bauleitplänen mit Rückwirkung zum 11.08.2008 

 
Außerkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 23.06.2008 die Aufhebung des nachstehend 
genannten Bebauungsplans als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Bebauungsplan 998 – Korzert / Rettungswache - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich wird im Osten begrenzt vom westlichen Rand der 
Theishahner Straße, im Norden vom südlichen Rand der Kühllenhahner Straße, im Westen von 
einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Linie, die von der Küllenhahner Straße ausgehend nach 
ca. 95 Metern rechtwinkelig nach Osten abknickend an die Theishahner Straße anschließt. 
 
Planungsziel: Aufhebung veralteten Planungsrechts. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan mit Rückwirkung zum 11.08.2008 außer 
Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit 
Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-
Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der Dienststunden, und zwar 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über 
den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen des o.a. Bebauungsplanes kann nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Die vorgenannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.12.2006 (Bundesgesetzblatt I, Seite 3316), die hier gemäß § 233 BauGB 
noch anzuwenden ist. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 24.01.2014 
i.V. 
 gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Erneute Bekanntmachung von Bauleitplänen mit Rückwirkung zum 25.03.2008 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 03.09.2007 den nachstehend genannten 
Bebauungsplan als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1075 – Spelleken Park - 

 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst einen Bereich, welcher im Norden durch die 
Wittener Straße und der Linderhauser Straße, im Osten durch die Lüneburger Straße, im Süden 
durch die Hannoverstraße und im Westen durch die Straße Am Eckstein begrenzt wird. 
 
Planungsziel: Mit dem Bebauungsplan soll die Nachfolgenutzung des brachliegenden 
Betriebsgeländes der ehemaligen Firma Spelleken vorbereitet werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan mit Rückwirkung zum 25.03.2008 in 
Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit 
Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-
Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der Dienststunden, und zwar 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über 
den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des Baugesetzbuches 

(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
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Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den o.a. Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 

Die vorgenannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.12.2006 (Bundesgesetzblatt I, Seite 3316), die hier gemäß § 233 BauGB 
noch anzuwenden ist. 

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 16 B gemäß § 13a 
Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 24.01.2014 
 
gez. 
 
Jung 
Oberbürgermeister 
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Erneute Bekanntmachung von Bauleitplänen mit Rückwirkung zum 11.08.2008 

 
Teilweise Außerkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 23.06.2008 die Teilaufhebung des 
nachstehend genannten Bebauungsplans als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan 956 – Gewerbegebiet Korzert - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich befindet sich südlich der Küllenhahner Straße und östlich 
der Erschließungsstraße Korzert, sowie westlich des Grundstückes der Rettungswache Süd. 
 
Planungsziel: Aufhebung veralteten Planungsrechts. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Teilbereich des Bauleitplans mit Rückwirkung zum 
11.08.2008 außer Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit 
Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-
Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der Dienststunden, und zwar 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über 
den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den o.a. Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen des o.a. Bebauungsplanes kann nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Die vorgenannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.12.2006 (Bundesgesetzblatt I, Seite 3316), die hier gemäß § 233 BauGB 
noch anzuwenden ist. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 24.01.2014 
i.V.
gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Erneute Bekanntmachung von Bauleitplänen mit Rückwirkung zum 11.08.2008 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 23.06.2008 den nachstehend genannten 
Bebauungsplan als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1113 – südlich Theishahn - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich wird im Osten begrenzt vom westlichen Rand der 
Theishahner Straße, im Norden vom südlichen Rand der Küllenhahner Straße, im Westen vom 
östlichen Rand des Erschließungsweges Korzert und im Süden von einer in West-Ost-Richtung 
verlaufenden Linie, die in einem Abstand von durchschnittlich etwa 70 m zur Küllenhahner Straße 
verläuft. 
 
Planungsziel: An Stelle der in den Bebauungsplänen 998 und 956 vorgesehenen Planziele werden 
nun aktualisierte städtebauliche Zielsetzungen mit dem Bebauungsplan 1113 verfolgt, was sich in 
entsprechenden planungsrechtlichen Festsetzungen ausdrückt. Wegen der städtebaulichen 
Vorprägung und der sich vollziehenden Entwicklung südlich der Ortslage Theishahn erscheint es 
angemessen, ausschließlich gewerbliche Nutzungen in Betracht zu ziehen und das Gebiet somit 
eindeutig der Kategorie Gewerbegebiet im Sinne des § 8 BauNVO zuzuweisen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan mit Rückwirkung zum 11.08.2008 in 
Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit 
Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-
Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der Dienststunden, und zwar 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über 
den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
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Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. 
Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 

Die vorgenannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.12.2006 (Bundesgesetzblatt I, Seite 3316), die hier gemäß § 233 BauGB 
noch anzuwenden ist. 

 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nummer 34B gemäß § 13a 
Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/ 
 
 
Wuppertal, den 24.01.2014 
i.V. 
gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 13.02.2014 die 

(1) Elterninitiative Natur Kinder Erde e.V. 

(2) Elterninitiative Kindergartenprojekt e.V. 

(3) Kinderwelten Wuppertal gGmbH 

(4) Evangelische Elterninitiative Wilkhausstr. e.V. 

(5) Evangelische Elterninitiative Paracelsusstr. e.V. 

 (6) Elterninitiative Frielinghausen e.V. 

(7) Alte Feuerwache Wuppertal gGmbH 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Ju-
gendhilfe) in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (AG-KJHG) öffentlich anerkannt. Die Anerkennung für die Träger (1) bis 
(5) ist zunächst auf die Dauer von 2 Jahren befristet. 

 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Korte 
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Erste Änderung der Vereinbarung Zusammenarbeit Gesundheitsamt ‐ kommunale 

Gemeinschaftsarbeit 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am 13.01.2014 die 1. Änderung der örV zwischen den 

Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal zur Übernahme von Aufgaben der unteren 

Gesundheitsbehörde genehmigt. Die Genehmigung wurde im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Düsseldorf, 196. Jahrgang, Nummer 4 vom 23.01.2014, B.27,S.50 

bekanntgemacht.  
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 Bezirksregierung Düsseldorf 
 

54.03.02 – Südliche Düssel/ ungeteilte Düssel und Nebengewässer   
 

Bekanntmachung 
über die Auslegung von Karten und Text der geplanten Verordnung sowie Er-
läuterungsbericht zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete der Südli-
chen Düssel/ ungeteilten Düssel und der Nebengewässer 
 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf beabsichtigt, die Überschwemmungsgebiete der 
Südlichen Düssel/ ungeteilten Düssel von km 0,4 bis km 34,4 und der Nebengewäs-
ser durch ordnungsbehördliche Verordnung gemäß  § 76 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in Verbindung mit § 112 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) 
festzusetzen.  
 
Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung von Überschwemmungsge-
bieten gemäß § 76 Abs. 4 WHG, § 112 Abs. 1 Satz 2 LWG i. V. m. § 73 Abs. 2-5 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) zu 
informieren. Ihr ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  
 
Die Überschwemmungsgebiete der Südlichen Düssel/ ungeteilten Düssel und der 
Nebengewässer sind für ein hundertjährliches Hochwasserereignis ermittelt worden. 
Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf Flächen beiderseits der Südlichen 
Düssel/ ungeteilten Düssel im Bereich der Stadt Wuppertal. 
 
Die detaillierte Darstellung der betroffenen Flächen und Grenzen des Überschwem-
mungsgebietes ergibt sich aus den auszulegenden Überschwemmungsgebietskarten 
im Maßstab 1: 5.000. Das Überschwemmungsgebiet der Südlichen Düssel/ ungeteil-
ten Düssel und der Nebengewässer ist in den Karten jeweils in hellblauer Farbe dar-
gestellt.  
  
In vorläufig gesicherten und in festgesetzten Überschwemmungsgebieten gelten die 
Schutzbestimmungen der §§ 78 WHG, 113 LWG, die eine Verschärfung der beste-
henden Hochwassergefahr und eine Vergrößerung der zu erwartenden Schadenssi-
tuation verhindern sollen. 
 
Die Unterlagen für die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes (Text der ge-
planten Verordnung, Übersichtskarten im Maßstab 1: 25.000, Detailkarten im Maß-
stab 1: 5.000 und der Erläuterungsbericht) liegen in der Zeit  
 

vom 06.03.2014 bis einschließlich zum 04.04.2014 
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während der Dienststunden bei der Stadt Wuppertal, Johannes Rau-Platz 1, 
42275Wuppertal, Eingang Große Flurstraße, Untere Wasserbehörde, Ressort 
106.29, Zimmer 392, zu jedermanns Einsicht aus.  
 
Zudem können die Unterlagen für die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete 
auch bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, Dezer-
nat 54, Zimmer 423, ab dem 20.02.2014 für die Dauer eines Monats während der 
Dienststunden eingesehen werden. Um Voranmeldung wird gebeten. Darüber hinaus 
kann das ermittelte Überschwemmungsgebiet auch im Internetauftritt der Bezirksre-
gierung Düsseldorf eingesehen werden unter: 
 
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/Ueberschwemmungsgebiete.
html     
 
Jeder, dessen Belange durch die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete 
berührt wird, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwen-
dungen erheben.  
 
Die Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der o.g. 
Auslegungsstelle oder bei der Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat 54 – 
Cecilienallee 2 in 40474 Düsseldorf (unter Angabe des Aktenzeichens: 54.03.02 
– Südliche Düssel/ ungeteilte Düssel und Nebengewässer) zu erheben.  
 
Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, dass aus der Einwen-
dung zumindest der geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung her-
vorgehen, die Einwendung unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und An-
schrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen Mindestgehalt sind unbeachtlich.  
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 
 
Die erhobenen Einwendungen werden bei der Bezirksregierung Düsseldorf geprüft. 
 
 
Düsseldorf, den 31.01.2014 
Bezirksregierung Düsseldorf  
als Obere Wasserbehörde 
Im Auftrag  
 
gez. Hüsgen 
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Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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